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Forschungskolleg Geriatrie 

1 Das Programm

1.1. Zielsetzung

Übergeordnetes Ziel des Forschungskollegs Geriatrie ist die Stärkung der Altersmedizin im deutschsprachigen Raum, insbesondere innerhalb der akademischen Strukturen. Dazu werden im Forschungskolleg Mediziner zu künftigen akademischen Führungskräften in der Geriatrie aus- und weiterqualifiziert. Unser Ziel ist es, dass die Stipendiaten am Ende der Förderung habilitationsfähig sind, d.h. das Fach Geriatrie in Forschung, Klinik und Lehre angemessen vertreten können.

1.2. Förderung

Stipendiaten im Forschungskolleg können für maximal 48 Monate gefördert werden, innerhalb derer sie durch die Unterstützung der Robert Bosch Stiftung für maximal 24 Monate von der klinischen Tätigkeit freigestellt werden. Bestandteil der Stiftungsförderung ist das eigene Gehalt für max. 24 Monate, ein geringer Sachkostenanteil für das geplante Forschungsvorhaben sowie Mittel für individuelle Weiterbildungsmaßnahmen und Reisemittel. Die maximale Fördersumme einschließlich Gehalt beträgt 175.000 € pro Stipendiat. Darüber hinaus bietet das Forschungskolleg ein zentrales Weiterbildungsprogramm mit zwei jährlichen Kollegtagungen für alle Stipendiaten an.

1.3. Partner

Das Forschungskolleg wird von der Robert Bosch Stiftung gemeinsam mit sieben geriatrischen Zentren in Deutschland und der Schweiz getragen. Diese Zentren sind:

Albertinen-Haus, Zentrum für Geriatrie und Gerontologie, Hamburg

Prof. Dr. med. Wolfgang von Renteln-Kruse
www.albertinen.de 

Bethanien-Krankenhaus, Geriatrisches Zentrum am Klinikum der Universität Heidelberg, Heidelberg

Prof. Dr. med. Peter Oster
www.geriatrisches-zentrum.de
Bethesda Geriatrische Klinik Ulm

Prof. Dr. med. Thorsten Nikolaus
www.bethesda-ulm.de
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Klinik II (Geriatrie) am Klinikum Nürnberg

Prof. Dr. med. Cornel C. Sieber
www.aging.med.uni-erlangen.de
Geriatrie Universität Bern, Spital Netz Bern, Ziegler
Prof. Dr. med. Andreas Stuck (Sprecher)
www.gukbern.ch
Klinik für Altersmedizin und Frührehabiliation, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Marienhospital in Herne
Prof. Dr. med. Ludger Pientka
www.marienhospital-herne.de
Klinik für Geriatrische Rehabilitation, Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart
Priv. Doz. Dr. med. Clemens Becker (Koordination)
www.rbk.de
1.4. Koordinierungsstelle

Die Robert Bosch Stiftung wird bei der Abwicklung des Programms von einer Koordinierungsstelle unterstützt. Die Koordinierungsstelle ist erreichbar unter:

Robert Bosch Krankenhaus

Klinik für Geriatrische Rehabilitation

Koordinierungsstelle des Forschungskollegs Geriatrie

Denis Beische

Auerbachstr. 110

70376 Stuttgart

Tel: +49 711 8101 3292

denis.beische@rbk.de

1.5. Wissenschaftlicher Beirat

Bei der Weiterentwicklung und Durchführung des Programms sowie bei der Auswahl der Stipendiaten wird die Stiftung von einem Wissenschaftlichen Beirat unterstützt. Diesem Beirat gehören folgende Persönlichkeiten an:

Laurence Z. Rubenstein  (Vorsitz)

M.D., M.P.H., Professor of Medicine at UCLA David Geffen School of Medicine, Director of the VA Greater Los Angeles Healthcare System (GLAHS) Geriatric Research, Education and Clinical Center (GRECC), Sepulveda and West Los Angeles Divisions 
Hanneli Döhner

Dr. phil., Leiterin der AG Sozialgerontologie am Institut für Medizin-Soziologie an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, 

Sir John Grimley Evans
Professor emer. of Clinical Geratology, University of Oxford 
Joerg Hasford

Dr. med., Professor für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München 
Steve Iliffe

Dr. med., Professor of Primary Care for Older People, Associate Director, Research Department of Primary Care, University College London U.K.
Franz Josef Illhardt
Dr. med., Professor an der Universitätsklinik Freiburg, Zentrum für Ethik und Recht in der Medizin
Gabriela Stoppe
Dr. med., Professorin an der Universität Basel, Psychiatrische Universitätsklinik 

Onno van Schayck

Dr. med., Professor at the University of Maastricht, Research Institute for Extramural and Transmural Health Care 

2. Bewerbung und Auswahl
Das Forschungskolleg nimmt zwei Mal jährlich, jeweils im Frühjahr und im Herbst, neue Stipendiaten in die Förderung auf. Eine Bewerbung ist grundsätzlich zu jeder Zeit möglich; die Fristen für das Erreichen bestimmter Auswahlsitzungen werden in den Ausschreibungen und im Internet veröffentlicht und den Vertretern der Zentren mitgeteilt. 

2.1. Bewerbungsverfahren / Antragstellung

1. Bewerbungsrunde: Interessenten schicken zunächst das online-Formular „Interessensbekundung“ (unter www.forschungskolleg-geriatrie.de) an die Koordinationsstelle. Dies ist ganzjährig möglich. Nach Überprüfung der formalen Voraussetzungen wird das Zentrum, an dem die Durchführung des Projekts gewünscht wird über die Interessensbekundung informiert und der Interessent wird gebeten, eine schriftliche Bewerbung (Formular unter www.forschungskolleg-geriatrie.de) an das entsprechende Zentrum zu schicken. Bewerbungen, die direkt an das Zentrum gerichtet werden, werden der Koordinierungsstelle zeitnah gemeldet. Sollte eine Antragsstellung nicht möglich sein, wird die initiale Bewerbung an das zweite Zentrum der Wahl weitergeleitet und so fort. Die weitere Bearbeitung der Bewerbung erfolgt direkt durch das jeweilige Zentrum.

2. Bewerbungsrunde: Vielversprechende Kandidaten erarbeiten gemeinsam mit dem Zentrum ihrer Wahl ein Forschungsprojekt und einen entsprechenden Antrag. Für die Antragstellung steht den Zentren ein elektronisches Formular zur Verfügung. Die Bewerber erhalten dieses Formular von ihrem Kollegzentrum. Dieses Formular enthält alle erforderlichen Hinweise zur Antragstellung. Anträge müssen in englischer Sprache verfasst sein und gemeinsam von Bewerber und Kollegzentrum getragen werden.

Die Fristen für die Abgabe der Anträge werden jeweils von der Koordinierungsstelle bekannt gegeben.

2.2. Die Auswahlsitzung

Kandidaten in der Endrunde stellen sich und ihr Projekt persönlich dem wissenschaftlichen Beirat in einer Auswahlsitzung in Stuttgart vor. Ihnen stehen dafür 15 Minuten zur Verfügung; weitere 15 Minuten sind für Fragen des Beirats vorgesehen. Sitzungs- und Präsentationssprache ist Englisch. Beamer und Laptop werden gestellt.

Die Kandidaten reichen ihre Präsentationen als Dateien bis spätestens drei Werktage vor der Sitzung an die Stiftung ein. Email: hildegard.micko@bosch-stiftung.de
Die Stiftung teilt den Bewerbern und ihren Mentoren so schnell wie möglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach der Sitzung, das Ergebnis der Auswahlsitzung mit. Die Ausstellung einer formalen Bewilligung kann allerdings weitere Zeit beanspruchen.

2.2.1 Auswahlkriterien / Förderempfehlung

Der Beirat lässt sich bei der Formulierung einer Förderempfehlung von folgenden Auswahlkriterien leiten:

Qualifikation und Motivation des Bewerbers

· Wie sind die bisherigen wissenschaftlichen Leistungen sowie die Erfahrung in Klinik und Lehre zu beurteilen?

· Bringt der Bewerber die zur Durchführung des geplanten Projekts erforderlichen Qualifikationen mit?

· Legt der Bewerber eine überzeugende Zeitplanung vor, die es ihm ermöglicht innerhalb der Förderdauer alle erforderlichen Voraussetzungen für eine Habilitation (Forschung, Lehre, klinische Weiterbildung) zu erfüllen?

· Überzeugen die Motive für die Bewerbung?

· Welche Anhaltspunkte gibt es, die darauf schließen lassen, dass der Kandidat eine akademische Führungsposition in der Geriatrie anstrebt?

Forschungsprojekt

· Relevanz für die Geriatrie

· Einordnung in den internationalen Forschungskontext

· Originalität der Fragestellung

· Klarheit und Durchführbarkeit des Arbeitsplans

· Validität der gewählten Methoden/Studiendesigns

· Bezug zu den Schwerpunkten der gewählten Umgebung

Der Beirat kann folgende Empfehlungen aussprechen:

· Bewilligung ohne Auflagen

· Bewilligung mit bestimmten Auflagen

· Ablehnung mit der Einladung zur Überarbeitung und Wiedervorlage

· Ablehnung

· Vertagung der Entscheidung auf folgende Sitzung.

2.2.2

Anreise / Reisekosten

Die Bewerber organisieren ihre Anreise selbst. Die Robert Bosch Stiftung stellt ein Hotelzimmerkontingent zur Verfügung; die Bewerber rufen ein Zimmer aus diesem Kontingent direkt beim Hotel ab. Die Kontaktdaten des Hotels sind in der Einladung zur Auswahlsitzung enthalten.

Die Stiftung übernimmt die Reisekosten der Bewerber. Die Bewerber erhalten mit der Einladung zur Auswahlsitzung ein Reisekostenformular, das sie mit den Originalbelegen an die Stiftung zurückschicken (Adresse s. Formular).

Die Mentoren organisieren ihre Anreise selbst. Die Stiftung kümmert sich um die Hotelunterbringung vor Ort. Die Reisekosten werden aus dem Budget der Koordinierungsstelle beglichen. Die Mentoren rechnen ihre Reisekosten mit der Koordinierungsstelle ab (Formular im Anhang).

3. Das Zentrale Weiterbildungsprogramm
Das zentrale Weiterbildungsprogramm findet in Form von zwei jährlichen Kollegtagungen statt. Die inhaltliche Ausgestaltung wird abwechselnd von allen Kollegzentren übernommen; die Reihenfolge wird im Kollegvorstand festgelegt. Die Organisation übernimmt die Koordinierungsstelle, sofern die Tagung in Stuttgart stattfindet. 

Kosten für Anreise und Unterkunft werden aus dem Budget der Koordinierungsstelle beglichen. Alle Reisekosten von Stipendiaten und Mentoren werden bei der Koordinierungsstelle abgerechnet (Formular im Anhang). Die Abrechnung muss bis spätestens acht Wochen nach der Kollegtagung erfolgen.

4. Zwischen- und Abschlussberichte
ACHTUNG: Die Regelungen für die Berichte hängen vom Zeitpunkt der Bewilligung ab. Für Stipendien, die vor 2007 bewilligt wurden, ist bis zum Auslaufen dieser Stipendien die ursprüngliche Koordinierungsstelle in Bern zuständig. Bitte wenden Sie sich in allen diesbezüglichen Fragen an Herrn Stephan Born.

4.1. Für Stipendien mit Bewilligung bis einschließlich 2006

Jeweils per 31.12. eines Jahres sind inhaltliche Zwischenberichte über die Projektarbeit des abgelaufenen Jahres erforderlich. Die Zentren senden diese bis 28.02. des Folgejahres an Herrn Born, Geriatrie Universität Bern, stephan.born@spectraweb.ch. Herr Born gibt diese gesammelt bis 31.03. an die Robert Bosch Stiftung weiter.

Nach Beendigung der Förderung ist ein inhaltlicher Abschlussbericht erforderlich. Die Zentren senden diesen bis 28.02. des Folgejahres an Herrn Born, Geriatrie Universität Bern, stephan.born@spectraweb.ch. Herr Born gibt alle Schlussberichte gesammelt bis 31.03. an die Robert Bosch Stiftung weiter.

4.2. Für Stipendien mit Bewilligung nach 2006

Die Berichtsfristen sind im Bewilligungsschreiben der Einzelstipendien jeweils unter dem Punkt I Besondere Bewilligungsbedingungen (S. 1 der Bewilligungsbedingungen) festgehalten. Alle Berichte werden direkt an die Robert Bosch Stiftung z.Hd. Frau Atje Drexler gesandt. Die Berichte werden in englischer Sprache verfasst. Die Stiftung stellt dazu ein Formular zur Verfügung, das ab Mitte 2008 von der Internetseite www.forschungskolleg-geriatrie.de heruntergeladen werden kann. Die Berichte werden jeweils zwei Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats und dem Vorsitzenden zur Stellungnahme übergeben. Die Gutachter können den Bericht akzeptieren, über die Stiftung Rückfragen an die Stipendiaten stellen, der Stiftung Auflagen für die Weiterförderung empfehlen oder bei erheblichen Bedenken den Abbruch der Förderung empfehlen.

5. Mittelverwendung und Verwendungsnachweise
ACHTUNG: Die Regelungen für die Verwendungsnachweise hängen vom Zeitpunkt der Bewilligung ab. Für Stipendien, die vor 2007 bewilligt wurden, ist bis zum Auslaufen dieser Stipendien die ursprüngliche Koordinierungsstelle in Bern zuständig. Bitte wenden Sie sich in allen diesbezüglichen Fragen an Herrn Stephan Born.

5.1. Mittelverwendung 

Das in der Bewilligung enthaltene Budget ist verbindlich. Eine Veränderung des Mitteleinsatzes ist nur nach Einholung der Zustimmung der Stiftung möglich. Dazu muss ein Umwidmungsantrag gestellt werden. 

Für Stipendien, die bis einschließlich 2006 bewilligt wurden, wird der Umwidmungsantrag über Herrn Born an die Stiftung gerichtet. 

Für Stipendien, die 2007 oder 2008 direkt an die Zentren bewilligt wurden, wird der Umwidmungsantrag direkt an die Stiftung gerichtet. In den Einzelbewilligungen finden Sie den Freibetrag, den Sie ohne ausdrückliche Zustimmung der Stiftung umwidmen dürfen. Dabei handelt es sich um den Betrag, den Sie während der gesamten Laufzeit insgesamt abweichend vom Budget einsetzen dürfen, nicht um den zulässigen Betrag pro Abweichung.

Ausgaben können nur geltend gemacht werden, wenn sie in die bewilligte Projektlaufzeit fallen.

5.2. Verwendungsnachweise

5.2.1. Für Stipendien mit Bewilligung bis einschließlich 2006

Jeweils per 31.12. eines Jahres sind finanzielle Zwischenverwendungsnachweise über die Ausgaben des abgelaufenen Jahres erforderlich. Die Zentren senden diese einschließlich der Originalbelege bis 28.02. des Folgejahres an Herrn Born, Geriatrie Universität Bern, stephan.born@spectraweb.ch. Herr Born gibt diese gesammelt bis 31.03. an die Robert Bosch Stiftung weiter.

Nach Beendigung der Förderung ist ein inhaltlicher Schlussverwendungsnachweis erforderlich. Die Zentren senden diesen einschließlich der Originalbelege bis 28.02. des Folgejahres an Herrn Born, Geriatrie Universität Bern, stephan.born@spectraweb.ch. Herr Born erstellt daraus einen Gesamtverwendungsnachweis und gibt diesen bis 31.03. an die Robert Bosch Stiftung weiter.

5.2.2 Für Stipendien mit Bewilligung nach 2006

Die Fristen für Zwischen- und Endverwendungsnachweise sind im Bewilligungsschreiben der Einzelstipendien jeweils unter dem Punkt I Besondere Bewilligungsbedingungen (S. 1 der Bewilligungsbedingungen) festgehalten. Alle Verwendungsnachweise werden direkt an die Robert Bosch Stiftung z.Hd. Frau Atje Drexler gesandt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Nachweis der Mittelverwendung in Ihren Bewilligungsschreiben.
5.3 Anschaffungen

Alle Anschaffungen bleiben bis zur endgültigen Entlastung des Verwendungsnachweises Eigentum der Stiftung. Sie werden in der Regel mit der Abnahme des Verwendungsnachweises dem Zentrum übereignet, das die Anschaffung getätigt hat. Als Basis für die Übereignung benötigt die Stiftung ein Inventarverzeichnis.

Für Stipendien mit Bewilligung bis einschließlich 2006

Die Zentren melden mit den Verwendungsnachweisen an Herrn Born, welche Geräte (mit Hersteller- und Typangabe) sie zu welchem Preis angeschafft haben. Herr Born erstellt eine Gesamtliste, welche aus Stiftungsmitteln beschafften Geräte sich an den jeweiligen Zentren befinden und leitet diese an die Stiftung weiter.

Für Stipendien mit Bewilligung nach 2006

Im Bewilligungsschreiben ist ein Inventarverzeichnis enthalten. Dieses ist mit dem Verwendungsnachweis an die Stiftung einzureichen.

5.4 Reisekosten / Fahrtkosten

Reise- und Fahrtkosten müssen durch Vorlage entsprechender Fahrscheine, bei Flugtickets einschließlich der Bordkartenabschnitte, bzw. Quittungen belegt werden. Fahrtkosten mit dem eigenen oder einem zentrumseigenen Pkw werden entweder durch eine vom Zentrum anerkannte Reisekostenabrechnung oder durch ein Fahrtenbuch belegt. Eine pauschale Abrechnung ist nicht möglich.

5.5 Weitere Regelungen

Die Allgemeinen Bewilligungsbedingungen der Robert Bosch Stiftung und die Hinweise zur wirtschaftlichen Mittelverwendung und gelten für alle Stipendien (s. Anhang).

Anhang

Allgemeine Bewilligungsbedingungen

Die Robert Bosch Stiftung ist als gemeinnützige Einrichtung verpflichtet, die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der von ihr bewilligten Mittel sicherzustellen. Die Bewilligungsbedingungen beschreiben das Verfahren zwischen der Stiftung und dem Bewilligungsempfänger und sind die Grundlage für die Durchführung der Projekte.

1.1 Bewilligungsgrundsätze

Das Bewilligungsschreiben begründet erst dann einen Anspruch des Bewilligungsempfängers, wenn der Vordruck „Mittelabruf“ (s.a.3.) vom Empfänger vollständig ausgefüllt und unterschrieben spätestens sechs Monate nach Datum des Bewilligungsschreibens bei der Stiftung vorliegt und damit die Bewilligungsbedingungen vom Empfänger ausdrücklich anerkannt wurden. Der Bewilligungsempfänger trägt dafür Sorge, dass die mit der Projektdurchführung beauftragten Mitarbeiter über die besonderen Bewilligungsbedingungen informiert sind und diese berücksichtigen.

Die Verwendung der von der Stiftung bewilligten Mittel ist zweckgebunden. Der Verwendungszweck ist im Bewilligungsschreiben angegeben. Der Bewilligungsempfänger ist verpflichtet, die Stiftung über jede beabsichtigte Änderung des Verwendungszwecks, des Projektbeginns, der Realisierungsbedingungen sowie über Änderungen der Rechtsform (Satzung, Gemeinnützigkeitsstatus) und der Organe des Trägers vorab schriftlich zu unterrichten. Diesbezügliche Auflagen der Stiftung sind zu berücksichtigen. Die Entscheidung der Stiftung wird schriftlich mitgeteilt.

Eine eventuelle spätere Änderung der Finanzierungsanteile (Eigen-, Stiftungs- und anderweitig erhaltene Mittel) ist nur mit schriftlichem Einverständnis der Stiftung möglich.

Der Bewilligungsempfänger ist selbst für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und behördlicher Anordnungen verantwortlich.

Die Stiftung haftet nicht für Schäden, die dem Bewilligungsempfänger oder Dritten aus der Durchführung des geförderten Vorhabens entstehen.

Die Stiftung behält sich das Recht auf Widerruf der Bewilligung und Rückforderung der gezahlten Gelder vor, wenn die Bewilligungsbedingungen nicht beachtet werden, oder wenn aus anderen wichtigen Gründen Anlass zu Widerruf gegeben wird.

Anschaffungen, Bücher usw., die aus Mitteln der Stiftung erworben werden, dürfen nur im Rahmen des Projekts verwendet werden. In der Regel verbleiben bei erfolgreichem Projektverlauf die aus Projektmitteln beschafften Gegenstände dem Bewilligungsempfänger zur weiteren gemeinnützigen Arbeit.

Im Verhältnis der Stiftung zu ihren Partnern werden die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten.

1.2 Wirtschaftlichkeit

Die von der Stiftung bewilligten Mittel sind wirtschaftlich zu verwenden und jede Einsparmöglichkeit ist zu nutzen; sie sind nicht an Haushaltsjahre gebunden. Die Stiftung erwartet, dass zusätzliche Mittel für das Vorhaben eingeworben werden.

1.3 Abruf und Auszahlung

Der vom Bewilligungsempfänger unterzeichnete Mittelabruf ist Grundlage für die Auszahlung der bewilligten Mittel. In den Mittelabruf werden alle für die gesamte Laufzeit auszuzahlenden Teilbeträge eingetragen. Diese sollen sich nach dem tatsächlichen oder voraussichtlichen Verwendungsbedarf richten. Bedarfsänderungen sind der Stiftung schriftlich mitzuteilen.

Die Auszahlung der Mittel auf ein Privatkonto ist in der Regel nicht möglich, Ausnahmefälle sind z. B. Stipendienempfänger.

Können ausgezahlte Mittel länger als drei Monate nicht verwendet werden, ist die Stiftung unverzüglich zu unterrichten und ggf. eine Rückzahlung zu vereinbaren.

1.4 Öffentlichkeitsarbeit

Die Stiftung will die von ihr unterstützten Vorhaben und ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit bekannt und der interessierten Fachwelt zugänglich machen. Sie erwartet deshalb, dass die Bewilligungsempfänger jede Möglichkeit der Information über die geförderten Vorhaben in Presse, Rundfunk, Fernsehen oder neuen Medien nutzen und dabei in angemessener Form auf die Unterstützung der Stiftung hinweisen. 

Im Falle der Veröffentlichung von Projektmitteilungen, Projektergebnissen, Tagungsprogrammen, Tagungsbeiträgen, Aufsätzen zum Projektgegenstand u. ä. durch den Bewilligungsempfänger ist auf die finanzielle Förderung durch die Stiftung hinzuweisen:

Das Projekt „...“ wurde von der Robert Bosch Stiftung gefördert.

oder

Die Robert Bosch Stiftung hat die Durchführung des Projekts „...“ ermöglicht.

Es ist darauf zu achten, die Stiftungsförderung nicht als Sponsoring zu bezeichnen.

Presseausschnitte und Mitschnitte von Rundfunk- oder Fernsehbeiträgen (jeweils mit der Angabe von Datum, Quelle und Bewilligungsnummer) sind unmittelbar nach dem Erscheinen an die Stiftung zu schicken.

Die Stiftung sollte unaufgefordert informiert werden, wenn Teilergebnisse für die Öffentlichkeit von Interesse sind.

1.5 Projektabschluss

Zum Nachweis der gemeinnützigen Mittelverwendung benötigt die Robert Bosch Stiftung einen inhaltlichen und finanziellen Nachweis (ggf. Zwischenberichte und Teilabrechnungen).

1.5.1 Inhaltlicher Nachweis (Abschlussbericht)

Der Stiftung ist nach Ablauf des Projektes ein Abschlussbericht (ggf. Zwischenberichte) einzureichen, der alle wesentlichen Informationen zu Ablauf und Ergebnissen des Projektes enthält (s. Merkblatt Abschlussbericht).

Die Stiftung kann die vom Bewilligungsempfänger erarbeiteten Ergebnisse und Berichte auch ohne dessen Zustimmung Dritten zur Kenntnis geben bzw. die Ergebnisse und Berichte aus den von ihr geförderten Vorhaben unter Angabe der Autoren veröffentlichen. Für die Bewilligungsempfänger entsteht hieraus kein Entgeltanspruch. Die Stiftung behält sich vor, an Berichten Änderungen vorzunehmen - wesentliche Änderungen werden mit dem Bewilligungsempfänger abgestimmt.

1.5.2 Finanzieller Nachweis (Verwendungsnachweis)

Als Grundlage für den Verwendungsnachweis gilt der dem Bewilligungsschreiben zugrunde liegende Kosten- und Finanzierungsplan. Die tatsächliche Verwendung der Mittel (Eigen-, RBSG- und anderweitig bewilligte Mittel) ist auf dem Verwendungsnachweisformular einzutragen. Die dortigen Hinweise sind zu beachten. Nach der Prüfung der Unterlagen erhält der Bewilligungsempfänger ein Entlastungsschreiben der Stiftung mit Angabe einer Bankverbindung, auf das evtl. Restmittel zurückbezahlt werden können.

Ausgaben sind nur im Bewilligungszeitraum abrechnungsfähig.

Die im Verwendungsnachweis abgerechneten Einnahmen und Ausgaben müssen durch Einsendung prüfungsfähiger Unterlagen belegt sein. Eine Belegliste ist einzureichen – hier sind ausschließlich die aus Stiftungsmitteln finanzierten Ausgaben aufzuführen. Wenn ein Verwendungsnachweis gegenüber einem öffentlichen Zuwendungsgeber erbracht und von diesem geprüft wird, genügt der Stiftung in der Regel der von der öffentlichen Stelle testierte Nachweis, sofern er sich auf die Mittel der Robert Bosch Stiftung bezieht.

Die Stiftung behält sich vor, den Verwendungsnachweis durch Einsicht in Bücher und sonstige Unterlagen zu prüfen. Die Unterlagen sind vom Bewilligungsempfänger für eventuelle Nachprüfungen wie wichtige Geschäftspapiere fünf Jahre nach Projektende aufzubewahren.

Hinweise zur wirtschaftlichen Mittelverwendung

Die Robert Bosch Stiftung ist als gemeinnützige Einrichtung verpflichtet, den wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den von ihr zur Verfügung gestellten Mittel sicherzustellen. Geförderte Projekte sind deshalb angehalten, alle Kostenvorteile zu nutzen. Dazu gehört insbesondere, Skonti wahrzunehmen, Stornokosten zu vermeiden und Preisvergleiche anzustellen.

1.6 Reisekosten

Grundsätzlich wird erwartet, dass möglichst preisgünstige Reisemöglichkeiten gebucht werden. Dazu gehört die Wahrnehmung von Kostenvergünstigungen durch frühzeitige Buchungen und Nutzung von Bahncard, Sondertickets und Spartarifen. Es soll eine dem jeweiligen Personenkreis angemessene Reiseform gewählt werden.

Wenn möglich, sollten öffentliche Verkehrsmittel (Eisenbahn, Omnibus, Straßenbahn, Stadtbahn, Flugzeug) genutzt werden. Als Standard gilt der Preis für die Bahnfahrt 2. Klasse zum Normaltarif. PKW-Kosten werden maximal bis zur Höhe des Bahnpreises 2. Klasse erstattet.

Privat-Kraftfahrzeug oder Taxi sollten nur genutzt werden,

· wenn das Reiseziel abseits der öffentlichen Hauptverkehrslinien liegt

· wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel einen wesentlichen Mehraufwand an Reisezeit verursachen würde

· wenn schweres Gepäck transportiert werden muss

· wenn Bedenken hinsichtlich der Sicherheit bestehen

Innerhalb Deutschlands beträgt die aus Stiftungsmitteln finanzierbare Kilometerpauschale maximal € 0,30. Wo möglich, wird empfohlen, Fahrgemeinschaften zu bilden.

Bei Flugreisen wird erwartet, dass möglichst kostengünstige Regelungen gefunden werden (frühzeitige Buchungen, Spartarife). Als Standard gelten Flüge in der Economy Class. Abweichungen, die zu Mehrkosten führen, sind zu begründen.
Reisekostenabrechnungen sind innerhalb von 30 Tagen einzureichen. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls innerhalb von 30 Tagen. Ausbleibende Zahlungen sind vom Zahlungsempfänger umgehend der Koordinationsstelle zu melden.

1.7 Übernachtungen

Für Übernachtungen sollten dem Projekt angemessene, zielgruppenorientierte Übernachtungsmöglichkeiten gewählt werden. In der Regel sollten dies zweckmäßige Mittelklassehotels sein. Bitte erfragen Sie bei der Reservierung Sondertarife, z.B. an Wochenenden, für Gruppen oder bei Belegung über einen längeren Zeitraum. 
1.8 Veranstaltungen

Bei der Planung mehrtägiger Veranstaltungen empfiehlt es sich, Orte zu wählen, an denen Seminar/Tagung und Übernachtung im selben Hause möglich sind.

1.9 Honorare

Bitte weisen Sie bei Honorarverhandlungen auf den Grundsatz der gemeinnützigen Verwendung von Stiftungsmitteln hin. Honorarverträge sind schriftlich zu fixieren.

1.10 Trinkgelder

Bei Trinkgeldern sind die landestypischen Gepflogenheiten zu beachten. Das Trinkgeld sollte in der Regel 3 Prozent, in den USA 10 Prozent des Rechnungsbetrages und eine Obergrenze von 50 € nicht überschreiten. Über Trinkgelder sollen Belege vorgelegt werden.
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Forschungskolleg Geriatrie

Reisekostenabrechnung
der Robert Bosch Stiftung
	

	Anlass, Ort

	

	Hin- und Rückreise mit genauen Uhrzeiten


Abrechnung (bitte ausfüllen und mit Originalbelegen zur Anweisung einreichen)

	Kostenart
	Fremdwährung
	€
	Gesamtbetrag €

	I. Fahrkosten   

   Fahrkarte (gewählte Klasse __)/Flugschein/Zuschläge

   Öffentliche Verkehrsmittel/Taxi (nur in Ausnahmefällen zulässig)
   Privat-PKW:_______ km x 0,30 € ____________________
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	II. Unterkunft/Sonstiges

   Hotelkosten/Sonstiges


	
	
	

	
	
	
	

	Reisekosten insgesamt:
	


Angaben zum Reisenden
	

	Name, Vorname, Zentrum

	

	Anschrift

	

	Kontoinhaber (wenn abweichend)

	
	

	Kontonummer
	Bankleitzahl

	

	Bank


Nur bei ausländischen Banken
	
	

	BIC/S.W.I.F.T.-Code
	IBAN


	

	Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben

	
	

	Datum/Ort
	Unterschrift

	
	

	Interner Vermerk: 
Sachlich und rechnerisch richtig. Die Kontierung aller abgerechneten Kostenarten wurde ordnungsgemäß vorgenommen.

	
	

	Datum/Ort
	Unterschrift










